
Die kanonischen Sammlungen des . _]ahrhun(ierts
un: in erster Linıe die wWwel «Dekrete» des BurchardJean Gaudemet
VO  > Worms und des Ivo VO  > Chartres, dıe dieses
Jahrhundert einleiten (1006/1008) und abschließenVon der Bischofswahl Zzur (1 100 oder 1093/1094) ruten Jjene Texte iın Erinnerung,
die seıt den Brieten apst Leos Rusticus VO  a}Bischofsernennung Narbonne 1ın den Jahren 458 —459 oder Gelasıus’ 1m
Jahre 494 un:! selit den Konzıilien des Hochmiuttelalters
forderten, da{fß der Bischot gewählt werde.

och bestanden die Könıige in Gallıen seıit derAls das Decretum Gratıianı 1140 die rage der merowiıngischen Epoche darauf; über das Bischofsamt
Bestellung ZU Bischot angeht (Distinktionen und verfügen; und in der Wirrnis der spaten Karolinger-
63), erklärt in eiınem einleitenden Satz «Die Wahl eıt wurde der Zugriff VO:  3 Laıen auf das bischöfliche
1St Sache der Kleriker, die Zustimmung Sache des Amt ıne bedrückende Tatsache (auch Rom entgıing
Volkes» (erstes dictum der 62) Acht Jahrhunderte diesem Schicksal nıcht). «Politische» Beweggründe
spater bestimmt der Kanon 329, des kırchlichen un: tamılıläre Machenschaften lassen diese Gelüste
Gesetzbuches VO:  — 1917 «Der Papst ernennt freı die verständlich erscheinen. Dıie Biıschöte hatten sıch tief
Bischöfe. >> 1n das Feudalsystem eingewurzelt; sS1e rund-

Allen denen, die behaupten wollten, die römische herren und zugleich Seelenhirten mIıt Schlössern un
Kırche, diese eifersüchtige Hüterın der Tradıtion, T'ruppen, bıldeten also ıne politische Macht Dıie
lehne diszıplinare Veränderungen ab, kann der Ver- Wahl solcher Untergebenen konnte den weltlichen
gleich dieser beiden Texte einer deutlichen Rıchtig- Herren nıcht gleichgültig leiben. Selbst WenNnn InNnan

stellung verhelten. FEıne solche «Veränderung» ruft VO  > dieser Grundherrschaft miıt ıhren ganz offensicht-
den Geschichtsforscher auf den Plan Wann, W1e und lichen politischen Folgen absıeht, bedeutete das bı-
WAaTrTUulll ine schwerwiegende Wandlung? Es schöfliche Amt WI1e allen Zeıten gCh seınes
raucht sıch hıer nıcht darum handeln, alle Etappen starken Einflusses aut die Masse der Gläubigen doch
1ın all ihren hıistorischen oder regionalen Einzelheiten eıne Macht, mıiıt der die weltlichen Grofßen rechnen
1ın Betracht zıehen, noch jene ÖOrte 1n Erinnerung mußten. Unmiuittelbar materielle Interessen verstärk-
rufen, denen die Wandlung nıcht mıt der ten noch diese politische Einschätzung. Der reiche
gleichen Klarheit auftrat. Dıie Grundlıinie 1St namlıch Grundbesitz der Bıstümer xab den Bischöten das
ziemlich kräftig durchgezeichnet und der zeıtliche verführerische Mittel in die Hand, sıch ine ergebene
Rahmen weıthın anerkannt, da{fß möglich 1st, ıne Verwandtschaft verschaffen oder erwıesene Dıiıen-
für die gesamte «Christenheıit» gültiıge ÄAntwortu- ste belohnen. Dıie oberherrschattliıche Gewalt SCc-
legen, denn in dieser mıittelalterlichen un! abendländi- die Zufriedenstellung der eigenen Familıulıie un:

der ENSCICH Vertrauten. Wel Fälle zeıgen die Bedeu-schen Christenheit hat_ sıch diese Veränderung Ja voll-
zogen‘. Lung, die die Fürsten den Bischofswahlen zuschrieben,

Um s$1e verstehen, mu{(ß 1INan sıch Zzuerst 1n die un! dıe Art un:! VWeıse, W1€e S1e sıch ıhrer bemächtig-
Lage Vorabend einer Umwandlung versetzen, die LEn die Bestellung Zzuerst Arnolds, dann GerbertsZ
wenıger als WwWwel Jahrhunderte beanspruchte (zwı- Bischotf VO  5 Reıiıms, beide Amtseinsetzungen VO Hu-
schen den etzten Jahrzehnten des und den ersten M dem Kapetinger AaUus politischen Beweggründen
des Jahrhunderts). In der Folge werden WIr dann diktiert“; sodann dıe Bestellung des Erzbischofs VO  e

versuchen, deren Gründe freizulegen, dann Salzburg durch den Kaıser (1106)
schließlich ın eiıner Art Schlufßfolgerung auf die haupt- Um solche Mißbräuche kämpften, rieten
sachlichen Konsequenzen einzugehen. dıe «gregorianıschen» Reformatoren VO  w der Mıtte des

11 Jahrhunderts und eLtwa die Hälfte des
Jahrhunderts kraftvoll den Grundsatz der W.ahl 1Ns

Gedächtnis. Schon 1016/1017 schrıeb Fulbert VO  S

Wiährend des 11 un!‘ anfangs des Jahrhunderts Chartres: «W ıe kann 10an ort-.noch VO eıner Wahl
wurde der alte Grundsatz VO:  e der Wahl clero et sprechen, iıne Person durch den Fürsten auige-
yopulo be] zahlreichen Gelegenheıiten geltend SC- drängt wiırd, daß weder der Klerus noch das Volk
macht; die Praxıs zeıgt freilich, da{fß die kleinen un: und nıcht einmal| die Bischöfe einen anderen Kandıda-
großen Lehnsherren dıe Bestellung der Prälaten häufig ten in Erwagung zıiehen können!» In der Mıtte des
für sıch beschlagnahmten. Jahrhunderts beklagt Kardıinal Humbert VO  e} Moy-
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VO DER BISCHOFSWAH ZUR BISCHOFSERNENNUNG
enmoutiers, daß «1n der Bischofswahl die Könige den WwW1e das andere ıhn beschäftigte. Der einleitende Satz
Primaten un: den Metropolıiten vorgehen. Dıie Rol- der Distinktion 63 scheint in seıner Entschiedenheit
len sınd vertauscht». keinen Widerspruch zuzulassen: «Die Lajien dürten

sıch auf keine Weiıse in die Wahl einmiıschen». InDas Konzıil VO Reıiıms (1049), auf Hen den
Vorsıtz führte, ordnete © «Niemand darf ohne Wirklichkeit wırd AUS den Zur Absicherung dieses
Wahl durch Klerus un:! Volk leitender kirchlicher Lehrsatzes beigefügten Lexten deutlıch, da{fß sıch
Stellung aufsteigen. » Gregor VII erinnerte auf der vor allem darum handelt, die weltlichen Großen daran
römischen Synode Mäarz 1080 daran; da{fß die hindern, ıhre Kandıdaten durchzusetzen. Das lıegt
Wahl durch den Klerus und das Volk die kanonische in der Linıe der «Gregorianer», die dıe Beherrschung
orm der Eıinsetzung der Prälaten darstellt, un: das der Bıstümer durch die Lehnsherren und Fuürsten
Laterankonzıil 1123 entschied in einem unmiıf($ver- verurteılen. Aber auch dıe Teilnahme der Laıien der
staändlichen Satz «Niemand dart jemanden weıihen, Wahl der Oberhirten 1mM Rahmen eıner Gemeinschaft
der nıcht kanoniısch ZUu Bischotsamt gewählt worden VO  e} Gläubigen wiırd 1Ns Auge gefaßt. Nıcht die
ist. » Dıie skandalöse Einsetzung des 22jahrigen Ste- Lajen vollständig auszuschließen, sondern die
phan VO: Garlande, des Sohnes des obersten königli- Laijenschaft den sacerdotes unterzuordnen, gemäfß
chen Hoifbeamten, ZU Bischof VO Beauvaıs wurde dem iınzwischen klassısch gewordenen Schema von
1n den berühmten Briefen Ivos VO  e} Chartres ausgiebig den duo ENEYA christianorum. Dıie Erklärungen kom-

INEeN 1n Fülle «Die Wahl 1st Sache der Kleriker, dasan rangert. Solche Beispiele ließen sıch leicht ver-

mehren miıt wen1g Nutzen freilich. Das bel]l 1st Volk x1Dt seıne Zustimmung» (erstes dictum der
allgemeın verbreıtet. Jedoch trıumphiert die Energıe 62) Gratıian kommentierte die zıtlerte Formel @öle:
un! die Geduld der «Gregorianer» über die schlimm- st1nNs vom Jahre 4729 («Das Volk soll lernen und nıcht
sten Auswüchse der aiıkalen Eingriffe. Formelle führen») SO° «Das olk darf nıcht führen, soll
Übereinkünfte (Wormser Konkordat) oder die Erstel- folgen» (dictum über die 62, (: Z DDa Gratıian
lung eines moOdus m»ıivendı (ın Frankreich oder 1n jedoch die das Recht der Fürsten testlegenden 'Texte
England) zwıingen die weltlichen Machthaber, auf dıie nıcht übergehen kann (D 65, bıs 25), schließt
brutale Durchsetzung iıhrer Kandidaten verzichten. miıt folgender Nuance: <Es 1St klar, daß VO:  a der Wahl
In Frankreich behält der König das Vorrecht, die Wahl die Laıen nıcht ausgeschlossen und die Fuürsten nıcht

autorisiıeren und muıttels der Abtretung zeitlicher terngehalten werden dürfen Dıie Tatsache aber, dafß
Belange den Prälaten die Wahl bestätigen das Volk be1 derWahl ine Rolle spielt, bedeutet nıcht,
oder ablehnen können. da{fß dazu eruten sel,; die Wahl selbst vollziehen;

Man muß aber feststellen, dafß die Kanonisten die jedoch soll der durch die Kleriker vollzogenen Wahl
Freiheıit der Kırche muıt wenıgen Ausnahmen durch seıine Zustimmung erteılen» (dictum nach dem 25))
ıne Erneuerung des Wahlsystems verteidigten, un: Von eıner päpstlichen FEinflufßnahme ist 1M Gratiani-
nıcht durch eınen Appell eın ternes un! manchmal schen Dekret kaum die Rede
allen Ansehens bares Papsttum. Von dieser Anord- II
Nung x1bt 1140 das Dekret des Gratıian Zeugni1s
In seınen Distinktionen un: ruft den Grund- 7wel Umstände werden 1ın wenıger als we1l Jahrhun-
Satz der Wahl in Erinnerung und bekämpitt zugleich derten diese Regelung umsturzen: das Schrumpften der
die Einmischungen der Laıen. Wählerschaft, die u auf das Domkapıtel mıt seınen

Die ntervention der Laıen hatte sowohl 1n den heftigen Spannungen eingeschränkt wird, un: der
Außerungen als auch 1in den Beweggründen wel Wılle Roms

Seıt dem Altertum wurde die Wählerschaft «hie—grundverschiedene Formen ANSCHOMMICIL. Seit den
ersten Jahrhunderten wählte die Gemeinschatt der rarchisierenden» Analysen unterzogen. Leo der G ro-
Kleriker un: Laıien ihren berhıirten, weıl w1e aps e unterschied « dl€ Wünsche der Bürger, das Zeugn1s
Cölestin 1mM Jahre 478 mahnte «kein Bischof denen des Volkes, die Meinung der führenden Persönlichkei-
aufgedrungen werden darf, dıe ıhn nıcht wollen». ten und die Wahl durch die Kleriker» (Ep 10,4 aus

dem Jahre 445); die Wahlberichte zeıgen, dafß dieAnderseıts verfügten selit der Merowingerzeıt Könige,
Kaıser und Barone über Bischofssitze. Rıchtete siıch beistimmenden Zurufe der enge lediglich iıne auf
der «Ausschluß der alen» die Mitwirkung der anderem Weg schon vollzogene Wahl bestätigten. Wıiıe
Gläubigen oder die Willkür der Fürsten”? bereıts bemerkt, emuhte sıch Gratıian, die Rolle der

Beide Gesichtspunkte tinden sıch in den VO (Gra- Laıien einzuschränken. Die Dekretisten des Jahr-
t1an 1n der Distinktion zusammengestellten Texten underts stoßen ın ıhren Kommentaren ZAULGG Sammlung
ıneinander verschachtelt, W as beweıst, da{fß das iıne Gratıians in dieser selben Rıchtung weıter VOT; Stephan
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ournaı erklärt 1160 «Durch s Zustim- Pralat) die Debatte durch Aufdrängen seinNeEeSs CISCHCN
MUung geht das Volk Nnur aufdemdurch den wählenden Kandıdaten Beispiele derartiger Eınsetzungen
Klerusgekennzeichneten Weg» (Summa, über Bischofs sınd SeIt dem Pontitikat Gregors VII

63) In Briet das Kapıtel VO Bremen verzeichnen Bıs die etzten Jahrzehnte desheg 1180 überwindet apst Alexander 111 die letzte Hem:- Jahrhunderts hinein sınd S1IC recht selten, werden aber
INUNS: «Duie Lajen dürfen nıcht F Wahl zugelassen MITt Innozenz 1{1 sehr häufig Die Berufung
werden». Das ı1ST 1nNe Sganz TIG Haltung, WI1IeE kurz umstrıttenen Wiähler oilt als U3 un

untersteht allein der römischen Autorität Diedanach, Jahre 1491 die Summad Reginensıs hervor-
hebt «Heute verlangt 1INan nıcht mehr die Zustim- Beispiele solcher Berufungen sınd nıcht mehr „äh-

IMUuns der Laien, weıl ihre Zulassung die Wahl ı len, un: auf dem Konzil VO Lyon 1274 sucht Gregor
Verwirrung brächte» Den gleichen Ausschluß tinden iıhre «ma{flose Häufigkeıit» einzudämmen Ander-
WILr auf dem Konzıl VO  e} Avıgnon 1209 un:! VOrTr allem setzen das Laterankonzıil un: Spater Bonitaz

Dekretale Gregors 56) VII (VI 12) auf dem Weg Rechtsübertra-
uch dem Klerus werden viele abgehalten gung dıe Ernennung durch den Metropoliten oder den

Tatsächlich konnte AaUS$S praktischen Gründen L1UT der apst die Stelle des unfähigen Kapıtels,
Klerus der Bischotsstadt der die Wahl statttand langen Vakanz entgegenzuwirken, oder als Stratmafß-

ıXb daran teilnehmen Selten die bte der Umge- nahmenderWahl unwürdigen Kandıdaten
bung ZUgERCNH, vielleicht CIN1SC Vikare des Bıstums, die ıe Wählerschaft ibt sıch selbst auf An ıhre Stelle
Miıttel un: ust hatten, diıesem Zweck die Stadt sıch das Papsttum. Die Wege diesem Ziel sınd

TEeISCHN. In der Tat wurde das Monopol des Domka- vieltältig, verschieden sınd auch die Gründe, die
ıhm tühren.pitels festen Eınrichtung, un: die Erinnerung

das Recht «relig1öser Männer», der Wahl teilzu- Das Versagen der Wählerschaft hatte den päpstlı-
nehmen, WI1C das Laterankonzil VO  - 1139 (Canon chen Ernennungen die Bresche geöffnet. Auf die
28) tormulıerte, tiel rasch der Vergessenheit anheim Häufigkeıt dieses Versagens wurde hingewiesen. Es

Dıie aut das Kapıtel zusammengeschrumpfte Wih- oilt NUun, die Bedingungen derpäpstlichen Ernennun-
lerschaft sıch oft als unwirksam In dieser SCH SCHAauUCT darzulegen
abgeschlossenen Welt herrscht nıcht Friede, Kraft der Sollicıtudo OTMLITLLUTTL ecclesiarum, die dem
un: die Bischotswahl wiırd ZU Anlaß VO  5 Zusam- römischen Pontitfex die Vormundschaft über dieN
menstößen, die sıch zuweılen richtigen Feindselig- Kirche anvertraute, WAar der aps befähigt, jedwe-
keiten auswachsen ıe Erfahrung ZEIQT, dafß die der 10zese den passenden Oberhirten el  en

Domherren, oft der Archidiakon, wohlplazıerte Kan- Nun hatte das gregorianısche Papsttum die Gewohn-
ıdaten sınd auch wenn keine Vorschrift dazu VeEer- heıt ANSCHOMMCN, durch energisches Dazwischentre-

pflichtet, den Bıschof A4US den Kapıtularen wählen ten die Würde des Bischofsamtes wiederherzustellen,
Persönlicher Ergeı1z und Rivalıiıtäten den Dom- W as das Rechtsprinzıip wiederum durch die Anwen-

herren verstehen sıch meiısterhaft auf 1NC Ausnutzung dung selbst verstärkte Das Papsttum WAar schon VO  -
erGeheimgänge i der Wahlprozedur Der egen- vornhereın bereıt einzugreifen die zahlreichen Hılfe-

Satiz 7zwischen Zahl un: Qualität zwıschen der rufe, die den Papsten zukamen, machten dieses Eın-
Dars un:! der S$aNnı07 Dars nährt 1116 schikanöse Gesin- greifen geradezu unausweıchlichen Notwen-
Nungs, denn jede zahlenmäßıg geschlagene Mınoriıtäat digkeit

dazu, sıch für den verständıgeren Teıl AUSZUSC- Eın anderes Motiıv päpstlichen Einschreitens lag
ben und sıch durchzusetzen Daher die endlosen der politischen Bedeutung des Episkopats Zur eıtAa Konftlikte, die zahllosen Texten ıhre Spuren hınter- des Konflikts 7zwischen Friedrich 1{1 und aps Inno-
lassen haben Daher auch die Debatten un: Prozedu- CN praktizıiert dieser SCINCL Sorge ergebene
reNn, die Z orößten Schaden der 10zese un! der Bischöte Kaiserreic deren Ernennung reichem
Gläubigen die Vakanz des bischöflichen Stuhls die aße Auch für die Ernennungen Portugal Schott-
ange zıehen and oder Ungarn sınd politısche rwäagungen aus-

Unfähig, hre Leidenschaften zähmen, wenden schlaggebend Zur Bekämpfung des Albigensertums
sıch die Wäiähler gezwungenermaßen Rom un: verlangen Gregor un: Spater Innozenz daß
bitten den apst SCINCN Schiedsspruch ıhren der VO Domkapıtel Gewählte durch hre Legaten
Meinungsverschiedenheiten Dadurch gestehen SIC ih- bestätigt werden egen diese Interventionen VO  3

Unfähigkeıt C1in un: geben dem Papsttum Gelegen- seıiıten Roms erhebt sıch der heilige Ludwig Namen
heit sich ıhre Stelle seLzZen Dernn sehr oft der «Freiheiten der gallıkanıschen Kirche» Diese Er-
entscheıdet der Papst (oder e1in VO  5 iıhm beauftragter NCANNUNSCH sınd Rechtsbruch Das Wahlrecht War
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doch iin demextDe electioneder Dekretalen Gregors bedeutenden Einkünfte und den angesehenen Tıite
verankert! Derart offensichtlich War die Rechtswi- werden zahlreiche Kandidaten AaNSCZOPECN. Wiıe einst.

drigkeıt dieser Praxıs, dafß Innozenz selbst die weltlichen Herren können ı die Päapste aufdiese
Weiıse ıhrer Famiılie un ıhren Freunden dienstbarMaı 1252 alle direkten Ernennungen, die ıhm «mı11-

Ubräuchliche Gesuche» abgerungen hatten, wıderrief sein” Zur CISCHNCN «Kundschaft» der Papste kommt
Aber die MißRbräuche begannen VO  - u  9 denn noch die ıhrer Umgebung hinzu, besonders die der
Alexander revozilierte die Ernennungen Kardınäale, die für ıhre Angehörigen reichbegüterte
SC1INCS Vorgängers (Bulle Execrabilis quorundam Bischofssitze vorstellıg werden. Auch die Fürsten
biti0) Was 1Ur 1ne häufigere Praxıs WAar, bitten den apst Benefizien ZUgunstien VO  ; Ver-
wurde durch das Recht abgestützt Im Namen der VO wandten, Oftizieren un! Hofräten?. Erleichtert wiırd
den Kanoniısten des Jahrhunderts verherrlichten die Ausnützung des Bischofsamtes persönlichen
plenitudo Dotestalıs kann der apst «für den der Wıille Zwecken noch durch UG große Freizügigkeıit hın-
Vernunft 1ST>» (Bernard VO Parma), über die Bischofs- sıchtlich der Residenzpflicht un: also der eigentlichen

verfügen Verfahrensordnungen werden auige- bischöflichen Aufgaben.
stellt die dem Heıiligen Stuhl den zahlreichsten Zu den Gesuchen gesellen sıch die Einkünfte. Seit DFällen die Besetzung der Bischofsstühle TEsErITrVIieren der Mıtte des Jahrhunderts schuldet der Bischof A  EL  SWır können diese Verfahren hier nıcht ıhren Einzel- gelegentlich sC1INeEer Bestatıgung oder Ernennung durch
heiten untersuchen den aps zusätzlıch den Gebühren der päpstlichen

Dıie 1246 autftauchenden «Besetzungsmandate» Kanzlei 1ine finanziıelle Abgabe «I0 4anl us SErVICEOS>» für
werden durch die Formel «de plenitudine DoteSstalıs>» das Kurienpersonal VOT allem jedoch «allgemeıne
gerechtfertigt Im Jahre 1278 Nıkolaus 1{11 durch 1enste» die sıch die apostolische Kammer un: die
das Dekretale Cupentes den apst folgenden Fällen des Heıligen Kollegiums teilen un: die CMl Drittel der

die Stelle der gewöhnliıchen Instanzen (Domkapıtel Jahreseinnahmen der Benetizien ausmachen. Dazu
oder Metropolitankapiıitel): bestrittene Wahl, Verset- fügt das Papsttum noch die «annateS>», die Einzie- af
ZUN2, Resignieren, Suspens1ion, Degradierung des Be- hung der Einnahmen des ersten Jahres der gewährten
nefizıumsınhabers, Falle Rechtsüber- Benefizien, W as Clemens die Erklärung abringt
tragung oder Rechtsvorbehalts Dies letztere, (1267) «errote>» Nn der VO  e den Diıözesen
VO  a} Clemens eingeführte, wiırd durch Bonitaz abgeschöpften Summen Irotz dieses Skrupels blieb
VII Clemens und Johannes XII (Constitutio die Praxıs, WI1eE SIC War Die tfinanzıellen Bedürfnisse
Ex debito, auf zahlreichere Fälle dUSSC- der Avıgnonenser Päpste sınd wohlbekannt. Di1e Er-
dehnt Urban verkündet 1363 SCIN Recht, der NCNNUNG der Bischöfe Iru dazu bei,; diese Ausgaben 1

A

SaNZCHN Christenheıit Patrıarchen, Erzbischöfe, Bı- begleichen.
schöfe, bte und Abtissinnen Tatsäch-

TITıch hatte die Ernennung MIt WENISCH Ausnahmen die
Wahl TSetizt Dıie verschiedenen Wege, auf denen die Ernennung die

So erscheint die Ernennung WI1C vieles andere als Ce1in W.ahl verdrängte, die Vieltalt der örtlıchen Sıtuationen6  A  A  »33‚  A  AAa  Z  n  37  %e  HE  N DER BIS  1E  RN  UN  SC  doch in dem Text De electione der Dekretalen Gregors  dn dEn an künte und den angesehenen T1te  IX. verankert! Derart offensichtlich war die Rechtswi-  werden zahlreiche Kandidaten angezogen. Wie einst.  drigkeit dieser Praxis, daß Innozenz IV. selbst am 23  die weltlichen Herren können jetzt die Päpste auf diese  5  Weise ihrer Familie und ihren Freunden dienstbar  Mai 1252 alle direkten Ernennungen, die ihm «miß-  A  -  bräuchliche Gesuche» abgerungen hatten, widerrief.  sein’. Zur eigenen «Kundschaft» der Päpste kommt  Aber die Mißbräuche begannen von neuem, denn  noch die ihrer Umgebung hinzu, besonders die-der  In  Alexander IV. revozierte seinerseits die Ernennungen  Kardinäle, die für ihre Angehörigen um reichbegüterte  seines Vorgängers (Bulle Execrabilis quorundam am-  Bischofssitze vorstellig werden. Auch die Fürsten  bitio). Was nur eine immer häufigere Praxis -war,  bitten den Papst um Benefizien zugunsten von Ver-  wurde durch das Recht abgestützt. Im Namen der von  wandten, Offizieren und Hofräten“. Erleichtert wird  SA  den Kanonisten des 13. Jahrhunderts verherrlichten  die Ausnützung des Bischofsamtes zu persönlichen  %  plenitudo potestatis kann der Papst, «für den der Wille  Zwecken noch durch eine große Freizügigkeit hin-  Vernunft ist» (Bernard von Parma), über die Bischofs-  ®  sichtlich der Residenzpflicht und also der e1genthchen  sitze verfügen. Verfahrensordnungen werden aufge-  bischöflichen Aufgaben.  E  stellt, die dem Heiligen Stuhl in den zahlreichsten  Zu den Gesuchen gesellen sich die Einkünfte. Se1t  S  Fällen die Besetzung der Bischofsstühle reservieren  der Mitte des 13. Jahrhunderts schuldet der Bischof  F  Wir können diese Verfahren hier nicht in ihren Einzel-  gelegentlich seiner Bestätigung oder Ernennung durch  heiten untersuchen  den Papst zusätzlich zu den Gebühren der päpstlichen  Die 1246 auftauchenden «Besetzungsmandate»  Kanzlei eine finanzielle Abgabe: «manus services» für  4  werden durch die Formel «de plenitudine potestatis»  das Kurienpersonal, vor allem jedoch «allgemeine  ;  gerechtfertigt. Im Jahre 1278 setzt Nikolaus III. durch  Dienste», in die sich die apostolische Kammer und die  a  das Dekretale Cupientes den Papst in folgenden Fällen  %}  des Heiligen Kollegiums teilen und die ein Drittel der  an die Stelle der gewöhnlichen Instanzen (Domkapitel  Jahreseinnahmen der Benefizien ausmachen. Dazu,  oder Metropolitankapitel): bestrittene Wahl, Verset-  fügt das Papsttum noch die «annates», d. h. die Einzie-  D  i  S  zung, Resignieren, Suspension, Degradierung des Be-  hung der Einnahmen des ersten Jahres der gewährten  nefiziumsinhabers, sowie im Falle einer Rechtsüber-  4  Benefizien, was Clemens IV. die Erklärung abringt-  tragung oder eines Rechtsvorbehalts. Dies letztere,  (1267), er «erröte» wegen der so von den Diözesen  von Clemens IV. eingeführte, wird durch Bonifaz  abgeschöpften Summen. Trotz dieses Skrupels blieb  VIII., Clemens V. und Johannes XXII. (Constitutio  die Praxis, wie sie war. Die finanziellen Bedürfnisse  Ex debito, 1316) auf immer zahlreichere Fälle ausge-  der Avignonenser Päpste sind wohlbekannt. Die Er-  dehnt. Urban V. verkündet 1363 sein Recht, in der  nennung der Bischöfe trug dazu bei, diese Ausgaben  4X  %R  ganzen Christenheit Patriarchen, Erzbischöfe, Bi-  zu begleichen.  schöfe, Äbte und Äbtissinnen zu ernennen. Tatsäch-  IIT.  ®  lich hatte die Ernennung mit wenigen Ausnahmen die  8  Wahl ersetzt  Die verschiedenen Wege, auf denen die Ernennung die  So erscheint die Ernennung wie vieles andere als ein  Wahl verdrängte, die Vielfalt der örtlichen Situationen  deutliches Zeichen des römischen Zentralismus und  und das mehr oder weniger starke Drängen der päpst-  Absolutismus, die seit Gregor VII. unaufhörlich zu-  lichen Umgebung und der Bittsteller selbst machen es  .  nehmen. Überall macht sich die römische Autorität  erklärlich, warum sich die Umwandlung nicht mit  bemerkbar; sie wird verstärkt durch die Ausnützung  einem Schlag, zu einem genauen Zeitpunkt und in der  alter, in den Digesten und dem Codex des Justinian  gesamten Christenheit vollzogen hat.  wiederentdeckter Aussprüche; sie wird getragen von  Wir sagten es schon, die Wahl besteht manchmal  F  dem Willen und dem Prestige einer ganzen Reihe  noch bis in unsere Tage. Aber besonders seit den  {  *  großer Päpste, angefangen von Alexänder III. bis zu  letzten Jahrzehnten des 13. bis in die Mitte des 14  ©  Johannes XXII. Die Schwächen der Ortskapitel er-  Jahrhunderts hinein sind beide Systeme nebeneinan-  leichtern und rechtfert1gen noch das Eingreifen dieser  der in Anwendung; die Ernennung nimmt allmählich  Autorität.  .  zu”, nicht ohne zuweilen noch von einigen Wahlen  abgelöst zu werden. Zwischen 1227 und 1303 hat man  F  Hierarchische Zentralisation und pastorale Sorgen  sind nicht die einzigen bestimmenden Momente dieser  mehr als 1400 Bistumsbesetzungen zählen können. In  e  neuen Politik. Noch andere, zufällige, aber dringende  Bordeaux waren es von 1200 bis 1247 drei, von 1261 _  8  Beweggründe erklären die päpstliche Haltung  bis 1314 21 Ernennungen.  R  Die Verfügung über die Bistumsbesetzungen er-  Wichtiger als dieses schwankende Verhalten, das ja  laubt es, viele Gelüste zufriedenzustellen. Durch die  die allgemeine Ausrichtung des Wandlungsvorgangs  471  ı  Mdeutliches Zeichen des römischen Zentralismus un: un:! das mehr oder WEN1ISCI starke Drängen der ST-
Absolutismus, die SEIT Gregor VII unauthörlich lichen Umgebung un! der Bıittsteller selbst machen a
nehmen Überall macht sıch die römische Autorität erklärlich sıch die Umwandlung nıcht MmMIit

bemerkbar: S1IC wırd verstärkt durch die Ausnützung Schlag, gCNAUCH Zeitpunkt un! der
alter, den Digesten un: dem Codex des Justinıan gi  M Christenheıit vollzogen hat.
wıederentdeckter Aussprüche S1IC wiırd VO  m Wır gl schon, die W.ahl esteht manchmal

3  Ddem Willen un: dem Prestige SaNZCH Reıihe noch bıs ı Nsere Tage Aber besonders SEIT den
AA  Toroßer Päpste, angefangen VO  e} Alexänder 111 bıs etzten Jahrzehnten des 13 bıs die Mıtte des A  I  f

Johannes XII Die Schwächen der Ortskapitel C1I- Jahrhunderts hinein sınd beide Systeme nebeneinan-
leichtern un: rechtfertigen noch das Eingreifen dieser der Anwendung; die Ernennung allmählich
Autorität. nıcht ohne zuweılen noch VO  D} CIN1ISCN Wahlen

abgelöst werden Zwischen 1, un:! 1303 hat 11anHıerarchische Zentralisation un: pastorale dSorgen
sınd nıcht die bestimmenden Momente dieser mehr als 1400 Bıstumsbesetzungen zählen können. In AT
uen Politik och andere, zufällige, aber dringende Bordeaux VO  n 1200 bıs 12477 dreı, VO  - 1261
Beweggründe erklären die päpstliche Haltung bıs 1314 ZErnennungen.

Die Verfügung über die Bıstumsbesetzungen CI- Wichtiger als dieses schwankende Verhalten, das Ja
laubt CS, viele Gelüste zufriedenzustellen Durch die die allgemeine Ausrichtung des Wandlungsvorgangs
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nıcht in rage stellt, sınd die Folgen der Ord- Versetzungen, die MIt dem mystischen Bund zwiıischen
Nung für die Auswahl der Bischöfe und das Leben der dem Bischof un seiner Kıiırche grundsätzlıch in Wı-
1özese. Im Zeıtalter der Bischotswahlen tTammte der derspruch stehen un: auch lange eıt ıne verpönte
oft aus den Kapıtelsvätern selbst gewählte Bischof Ausnahme bılden, werden ZNormalfall. Famıiıliäre
häufig der 1özese. Er WAar beauftragt‚ sS1e leiten, Gründe, die Zugkraft einer angenehmen Residenz
blieb ıhr LreU; un:! die bej der Weihe eingegangene oder eınes reicher ausgestatteten Benefiziums, die
mystische Ehe erlıtt kaum eınen Bruch So kam Ortsnähe der Fürsten un: der Könige alles das
langen Amtszeıten mıiıt dem Tod des Prälaten als drängt solchen örtlıchen Veränderungen. Das In-
normalem Abschlufß teresse der Gläubigen 1St nıcht mehr der einzıge rund

Die Ernennung verändert diese Sachlage. Der VO für die Entwicklung der ‘ bischöflichen «Karrıere»,
Papst erwählte Bıschof gehört oft ZU päpstlichen deren Gipfel in Rom liegt oder in Avıgnon.
Gefolge oder dem der Bıittsteller. Dıie ıhm zufallen- So zeichnet siıch eın Episkopat ab, den Kaıser
de 10zese kennt sehr selten®, un! auch dann, WwWenn un:! Könige 1m Auge behalten. Er wırd ZU Verhand-

1n seıner Diözese residiert, fühlt sıch ıhr doch lungsgegenstand zwıischen Fürsten un!: Rom werden.
wen1g verbunden. ach dem Belieben des Heılıgen Um das tranzösısche Exempel zıtleren: das Kon-
Stuhls oder autf eiıgenen Wunsch hın begibt sıch nach kordat VO  m. Bologna bezeugt die Bedeutung, die der
einıgen Jahren auf eınen anderen Bischotssitz. Dıie «allerchristlichste Kön1g» diesem Episkopat zubillıgt.

Von daher der Unterschied 1n der Disziplin der orjentalıschen JEANKirchen (melchitische, maronıtische, syrische, kaldäische, koptische
908% geboren 1n Dıjon (Frankreich). Protessor des römischen Rechtsund armeniısche Kırche), denen das Wahlprinzip besser überlebt

hat. den Uniiversitäten VO:  3 Grenoble, Strafßsburg und Parıs SOWI1e
7 Eıne tranzösische Übersetzung der meısten 1Jer zıtlierten Texte Institut für kanonisches Recht 1n Straßburg, Direktor der Kırchen-

rechtsstudien der Ecole Pratique des Hautes Etudes ©& bt.,$findet siıch 1n Les elections ans l’Eglise latıne des orıgınes A VIe
veröftentlicht VO: Gaudemet, Dubois, Dubal und ham- Religionswissenschaften), Fachberater der Päpstlichen Kommissıon
pagne (Parıs tür die Neubearbeitung des Corpus Juris Canonicı und des orjentalıi-

schen Kirchenrechts. Hauptsächliche, das Recht und die Institutionenach seiner Wahl ZU apst Clemens vergißt Bertrand de Got
seıne Famiıulie nicht: das Quercy, die Heımat JohannesZund die der Kirche betreffende Veröffentlichungen: L’Empire chretien et sSsCc5

Auvergne, Au$ der Urban STAMML, bringen zahlreiche Biıschöfte destinees Occident du Xle siecle (Parıs La
tormatıion du droit seculier el du droit de l’Eglise AU X IVe el Ve sıecles,hervor. Dıie Päpste 1ın Avıgnon übertragen mehr als 45 Bıstümer

ıhre Hauskapläne, re Kammerdiener und Schatzmeister. Institut für römisches Recht der Unıversıit: VO: Parıs, (Parıs
Im Jahre 1243 entscheidet Innozenz einen Wahlkonflikt 1n Z1979); L’Eglise ans l’Empire roma1ın: Hıstoire du droit C des

INSt1tut1ONs de l’Eglıse Occıident, 111 (Parıs Les 1Nnst1-Noyon des natürlichen Sohnes Philipp Augusts, Pıerre
Charlot. Während des SaNzZeCN 14 Jahrhunderts ertreuen sıch Kanzler, tut1ons ecclesiastıques France du milieu du Ile debut du
Hofträte und Parlamentsmitglieder der päpstlichen Ernennung dank IVe Hıstoire des Institutions francaises Moyen-Age, E Les
der Bemühungen ıhrer Lehnsherren. Institutions eccles1astıques (Parıs 1962 141 —335 ; Concıiles Gaulois du

Zwischen 417 un 378 er Bischöfe eiınen IVe sıecle: «Sources chretiennes».(Paris Le droit romaın ans la
gewählten Bischot 1n der Proviınz Bordeaux, aber 46 VO] 50 1n der ıtterature chretienne occıidentale du Ille Ve S3e y IRMAEL (Mailand

Les elections ans l’Eglise latine des orıgınes X Vlie 1nProvınz VO! Toulouse und VO  - 83 der VO: Bourges. Für die
ganze Christenheit 780 päpstliche Eınsetzungen während der 18 Jahre Zusammenarbeiıt mıit ] Dubois, Duxval, Champagne (Parıs
des Pontitikates Johannes N Anschrıift: Universıite de Droit, d’Economie I de Scıences socı1ales de

Parıs, Z Place du Pantheon, —75231 Parıs Cedex 05Eın Kanoiker AdUS Orleans wırd Erzbischof von Aix (4257) Im 14
Jh. kein einzıger Bischof in der Provence AUS der Gegend
selbst.

Aus dem Französischen übersetzt VO'  - Arthur Hımmelsbach
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